
RS 013/2015 Seite 1 von 1 

 

Ergeht an: 

BIA-Mitglieder 

Alle Landesinnungen 

Fachzeitungen 

 

 

Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe 
Sparte Gewerbe und Handwerk 

der Wirtschaftskammer Österreich 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 

T 05 90 900-DW | F 01 504 36 13 

E lebensmittel.natur@wko.at 
W http://www.lebensmittelgewerbe.at 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen/Sachbearbeiter Durchwahl Datum 

 DI Lorencz/Mag. Bayerl 3192 03.02.2015 

 

RUNDSCHREIBEN 013/2015 
 

Arbeits- und Sozi-

alrecht 
Behindertenpass 

 

Betrifft: Erleichterungen bei Kostenanteilsbefreiung bei 

Inhabern eines Behindertenpasses 
Frist:  

Kurzinfo:  

 

Nachdem es in der Vergangenheit zu Problemen bei der Antragstellung auf Kostenan-
teilsbefreiung von versicherten Selbständigen gekommen ist, die gleichzeitig Inhaber 
eines Behindertenpasses sind, hat die SVA gemeinsam mit dem Sozialministeriumser-
vice eine Verbesserung vorgenommen, dass künftig gleichzeitig mit der Zustellung des 
Behindertenpasses, auch eine Information zur Befreiung vom Kostenanteil auf Antrag 
erfolgt. Damit ist sichergestellt, dass Behindertenpassinhaber zeitnah einen Antrag 
auf Befreiung vom Kostenanteil stellen können. 

Die in der Beilage angeführten Informationsblätter des Sozialministeriumservices, lis-
ten die zahlreichen Vorteile für InhaberInnen eines Behindertenpasses auf. Weiterfüh-
rende Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf der Homepage des Sozial-
ministeriumservice www.sozialministeriumservice.at.  
 

Gültig ab/Status:  Beilagen: - 

Dokumente: -  

 

Freundliche Grüße 
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